
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/6/30 5Ob236/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1960

Norm

WWG §17 litd

Rechtssatz

Bei der Berechnung der Höhe der nach § 17 lit d WWG maßgeblichen Schäden sind auch die vor dem Inkrafttreten des

WWG von den Vermietern oder Mietern aus eigenen Mitteln behobenen Kriegsschäden zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

5 Ob 236/60

Entscheidungstext OGH 30.06.1960 5 Ob 236/60
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